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Leitlinien zur Prävention und Intervention  
sowie zur langfristigen Aufarbeitung und  

Initiierung von Veränderungen nach sexualisierter Gewalt durch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Institutionen  

 
Kontext 

Die Mitglieder des Runden Tisches Kindesmissbrauch haben sich darüber geeinigt, 
dass die Implementierung und Umsetzung von Interventions- und Präventionsmaß-
nahmen in Institutionen zukünftig ein förderrelevanter Faktor sein soll.  

Sie halten fachliche Mindeststandards für erforderlich, weil es in der Praxis des 
Bildungs-, Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialsektors sowie im Sportbereich zu 
sexuellen Gewalthandlungen kommen kann. In Arbeitsfeldern, in denen professionel-
le persönliche Beziehungen im Zentrum der Hilfeleistung stehen, besteht das Risiko, 
dass die bestehende Machtdifferenz zwischen Kindern/Jugendlichen und Erwachse-
nen und ein bestehendes Vertrauensverhältnis für sexuelle Übergriffe ausgenutzt 
werden können. Sexualisierte Gewalt ist demnach nicht eine Folge fehlender Nähe-
Distanz-Regulation, sondern sexualisierte Gewalt ist ein Phänomen des Vertrauens- 
und Machtmissbrauchs. 

Die nachfolgenden Leitlinien regeln die Reichweite und die Anforderungen an die 
Umsetzung von Mindeststandards. Diese werden als Minimalanforderungen an den 
Kinderschutz in Institutionen angesehen, d.h. es geht hier um basale Präventions-
maßnahmen im Rahmen eines trägerspezifischen Kinderschutzkonzeptes, im 
Sinne eines Handlungskonzeptes. Eine breite Debatte zu den Qualitätskriterien für 
diese Minimalstandards ist wünschenswert, da sie nicht den Endpunkt von Praxis-
entwicklung darstellen, sie sind vielmehr Impuls für Innovation. Damit sie Handlungs-
sicherheit geben können, müssen sie fortgeschrieben werden. Erfahrungen, die mit 
den folgenden Mindeststandards in der Praxis gemacht werden, sollten beobachtet 
und ausgewertet werden und deren Fortschreibung dienen. 

Im Mittelpunkt dieses Handlungskonzeptes stehen die Sicherung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen, deren Schutz, die Sicherung des Kindeswohls und die 
Förderung der altersgemäßen Entwicklung eines aufgeklärten, selbstbestimmten und 
nicht-tabuisierten Umgangs mit Sexualität. Erfahrungen von Trägern, die einen ver-
gleichbaren Prozess durchlaufen haben, zeigen, dass Kinder, Jugendliche, junge 
Frauen und Männer, Eltern, Ehrenamtliche sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den jeweiligen Institutionen diesen Prozess als eine positive Entwicklung für die Ges-
taltung ihres Lebens-, Tätigkeits- und Arbeitsumfeldes wahrgenommen haben.   
 
Kein Präventionskonzept kann sexualisierte Gewalt in Institutionen generell verhin-
dern. Dennoch ist Prävention grundlegend, um eine Sensibilisierung in den jeweili-
gen Organisationen zu fördern und die Rechte von Kindern, Jugendlichen, jungen 
Frauen und Männern und den Kinderschutz zu stärken. 
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Leitlinien zur Umsetzung  

Reichweite: Maßnahmen zur Intervention und Prävention von Machtmissbrauch in 
Institutionen sollen in der Regel in allen Einrichtungen des Bildungs-, Erziehungs-, 
Gesundheits- und Sozialsektors, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, fest ver-
ankert und regelmäßig überprüft werden. Eingeschlossen sind alle Einrichtungen, die 
mit Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung arbeiten. Dazu gehören: Schu-
len und Internate, Heime und Wohngruppen, Kindertagesbetreuungseinrichtungen, 
Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Kinderkurkliniken 
(Einrichtungen der medizinischen Kinder-Reha etc.) usw. 

 
Im Ehrenamtssektor gelten die allgemeinen Präventionsmaßnahmen generell als 
Mindeststandards. Risikoanalysen und Notfallpläne erfordern dabei ein höheres Maß 
an Institutionalisierung, das nicht alle Einrichtungen im Ehrenamtssektor mitbringen. 
Die Kinder- und Jugendarbeit zeichnet sich beispielsweise durch einen höheren Grad 
an Selbstorganisationsformen aus. Die lokalen Träger sind deshalb aufgefordert, 
adäquate Formen in Zusammenarbeit mit ihren Dachverbänden zu entwickeln.  
 
Verantwortung: Bei der Umsetzung der Mindeststandards übernehmen die Träger 
der jeweiligen Institutionen die Verantwortung für die Implementation der Mindest-
standards. Sie berücksichtigen die jeweilige Organisationsstruktur ihres Verantwor-
tungsbereichs und schaffen adäquate Maßnahmen für die jeweiligen Handlungsein-
heiten ihres Zuständigkeitsbereiches.  

 
Zeit: Die vorliegenden Mindeststandards sollen in diesen Institutionen einen Quali-
tätsentwicklungsprozess innerhalb von zwei Jahren ermöglichen. In diesem Zeitraum 
können sie präventive Maßnahmen (1), einen Handlungsplan zur Intervention (2) so-
wie Handlungsleitlinien zur langfristigen Aufarbeitung und organisationalen Verände-
rung (3) in Fällen von sexualisierter Gewalt durch Erwachsene gegenüber Kindern 
und Jugendlichen bzw. unter Kindern und Jugendlichen (Jungen und Mädchen) erar-
beiten.1 Nach zwei Jahren ist eine erste Bilanz im Rahmen des Qualitätsentwick-
lungsprozesses zu ziehen und kritisch zu reflektieren, welche Prozesse noch anzu-
stoßen sind und an welchen Stellen in den Institutionen nachgesteuert werden muss. 

 
Prüfung: Für eine Prüfung von Auflagen zur Umsetzung von Mindeststandards 
kommen übergeordnete Behörden bzw. andere zuständige und verantwortliche Or-
ganisationen infrage. Je nach Organisationsform können dies die Behörden oder 
entsprechende Organisationen sein, die für die Betriebserlaubnis, Gewerbezulas-
sung, Aufsicht, Finanzierung, Förderung o. Ä. verantwortlich zeichnen. Die Evaluie-
rung und das Monitoring, inwiefern die Mindeststandards in der Praxis Anwendung 
finden, könnte Aufgabe der sich in Planung befindlichen, weiter zu führenden Anlauf-
stelle sein.  
 
Verfahren: Zwischen den übergeordneten Trägern bzw. anderen zuständigen Orga-
nisationen und den Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, bzw. 
ihren Trägerzusammenschlüssen sollen die Konkretisierung der Mindeststandards 

                                                           

1
 Wir verweisen darauf, dass der Fokus in der gegenwärtigen Diskussion vor allem auf das Problem der sexualisierten Gewalt von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern gegenüber Kindern gerichtet wird. Der Forschungs- und allgemeine Kenntnisstand zum Problembereich sexuali-

sierter Peer-Gewalt ist bisher noch wenig ausgebildet. 
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und das konkrete Verfahren der Überprüfung von verbindlichen fachlichen Mindest-
standards vereinbart werden.  
Die umgesetzten Maßnahmen im Rahmen der drei Handlungsebenen der Mindest-
standards Prävention (1), Intervention (2) und langfristige Aufarbeitung und Verände-
rung (3) sind in einem Qualitätsentwicklungsprozess von den Trägern zu verankern 
und schriftlich zu dokumentieren.  
 
 
Mindeststandards  

 
Grundverständnis: Die Mindeststandards zielen darauf ab, dass am Anfang eines 
Entwicklungsprozesses jeder Träger eine Analyse leistet, welche spezifischen Risi-
ken im jeweiligen institutionellen Kontext bestehen. In Abhängigkeit davon sollen 
transparente Aussagen zur Haltung des Trägers und spezifische Informationen zum 
Vorgehen in den bekannten Risikobereichen getroffen werden. Ausformuliert werden 
soll auch die Verantwortung des Trägers insbesondere gegenüber den Kindern, Ju-
gendlichen, jungen Frauen und Männern sowie den bei ihm tätigen Personen. 
 
Träger sollen sich verpflichten, aufkommenden Vermutungen nachzugehen und die 
zu treffenden Maßnahmen in Handlungsplänen zu beschreiben. Insgesamt gilt es 
den Prozess zu dokumentieren und in ein Schutzkonzept des Trägers für Kinder und 
Jugendliche, junge Frauen und Männer sowie zur Einbeziehung der Strafverfol-
gungsbehörden zu überführen. 
 
Grundlage der Mindeststandards sind die drei Handlungsebenen Prävention (1), In-
tervention (2) und langfristige Aufarbeitung und Veränderung (3). Diese drei Ebenen 
werden als notwendige Elemente eines adäquaten Qualitätsentwicklungsprozesses 
der Träger angesehen. Sie müssen zentrale Bausteine eines Schutzkonzeptes vor 
sexualisierter Gewalt sein.  

 
 
Prävention 
 
► Allgemeine Präventionsmaßnahmen  

1.  Nachweisliche, zielgruppenadäquate Informationen über die Haltung des Trä-
gers (z. B. Verhaltenskodex, Handlungsleitlinien, ethische Codes) und ent-
sprechende Maßnahmen sowie Verfahren für alle Beteiligten (Kinder, Jugend-
liche, Eltern, junge Erwachsene, Ehrenamtliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter) im Verantwortungsbereich des Trägers. 

2.  Verankerung des Themas in der internen Gremienarbeit sowie in Qualifizie-
rungs- (z.B. Fortbildungen) und Personalentwicklungsmaßnahmen (z.B. erwei-
terte Führungszeugnisse, arbeitsvertragliche Regelungen). 

 
Risikoanalyse: Spezifische Prävention beginnt mit der Analyse der strukturellen und 
arbeitsfeldspezifischen Risiken der Träger und ihrer Handlungseinheiten, die zu dem 
jeweiligen Verantwortungsbereich gehören. In Abhängigkeit davon sind Aussagen 
zur Haltung des Trägers und spezifische Informationen zum Vorgehen in den be-
kannten Risikobereichen zu treffen. Die Präventionsmaßnahmen können in allgemei-
ne (siehe oben) und spezifische Maßnahmen (nachfolgend) unterschieden werden. 



 4

 
► Spezifische Präventionsmaßnahmen, die insbesondere aus der Risiko-

analyse hergeleitet werden: 
 
1.  Entwicklung von geschlechts- und zielgruppenspezifischen Angeboten und 

Aufklärung sowie eine diversitätsorientierte Ausdifferenzierung aller genannten 
Präventionsmaßnahmen. 

 
2.  Implementierung von adäquaten Partizipations- und Beteiligungsformen für 

alle Beteiligten (Kinder, Jugendliche, Eltern, Ehrenamtliche, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter) bei der Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, Ver-
fahren und Angeboten. 

3.  Implementierung und nachweisliche Informationen über interne Beschwerde-
verfahren und externe Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Kinder, 
Jugendliche und Eltern. 

 
4.  Nachweisliche Verankerung der Trägerhaltung in der Gestaltung der Dienst-

verhältnisse (Ansprechen der Trägerhaltung in den Einstellungsgesprächen, 
(Zusatz-)Vereinbarung zum oder im Arbeitsvertrag, Vorlage eines polizeilichen 
Führungszeugnisses in regelmäßigen Abständen). 

 
 
Intervention 

Notfallplan: Für den Fall einer Vermutung in Bezug auf mögliche sexualisierte 
Grenzverletzungen und sexuelle Übergriffe muss jeder Träger einen gestuften Hand-
lungsplan mit Orientierungshilfen zur Intervention entwickeln und umsetzen. Dabei 
stehen der Schutz, das Wohl sowie die Rechte der Kinder und Jugendlichen im Mit-
telpunkt. 
 
1.  Die Verantwortlichkeiten in den jeweiligen Stufen des Handlungsplans und die 

Rollen der Beteiligten sind zu klären und zu benennen (Träger, Leitungskräfte, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Eltern, Strafverfolgungsbe-
hörden). 

 
2.  Adäquate Formen der Beteiligung (Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, 

Eltern etc.) und die Wahrung der Selbstbestimmungsrechte der Betroffenen 
sind im Handlungsplan zu verankern. 

 
3.  Die Einschätzungsaufgaben im Umgang mit Vermutungen sind zu beschrei-

ben. Aufgeführt muss sein, an welchen Stufen im Handlungsplan eine unab-
hängige Fachberatung mit welchen Aufgaben und in welcher Weise hinzuzu-
ziehen ist.  

 
4.  Es muss beschrieben sein, wann sofortiges Tätigwerden notwendig ist und 

was als Sofortmaßnahme getan werden kann bzw. soll. Sollten die Hinweise 
von betreuten Minderjährigen kommen und sich gegen Betreuungspersonen 
der Einrichtung richten, ist unabhängig von der Dauer und dem Ausgang der 
Prüfung ein Schutzkonzept in Kraft zu setzen. Sollte sich die Vermutung auf 
andere betreute Minderjährige richten, ist nicht nur ein Schutzkonzept für die 
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bedrohten Minderjährigen, sondern auch ein Handlungskonzept für den ver-
meintlichen Täter in Kraft zu setzen. 

 
5.  Die datenschutzrechtlichen und vertraglichen Anforderungen an die Ver-

schwiegenheit sind in allgemein verständlicher Weise zu beschreiben, insbe-
sondere im Hinblick auf die erforderlichen Bemühungen um eine Einwilligung 
zur Informationsweitergabe und zu den Voraussetzungen einer Informations-
weitergabe gegen den Willen bzw. ohne Einverständnis der Betroffenen. 

  
6. Träger von Einrichtungen und Diensten, die unter Aufsicht stehen, geben klare 

Auskünfte im Rahmen vereinbarter Meldepflichten an die Aufsichtsbehörde 
und die zuständigen Jugendämter und ggf. Vormünder. 

 
7. Die Schwelle für die Annahme eines Verdachts auf Begehung einer Straftat 

und die Erfordernisse an die Abwägung vor einer Einschaltung der Strafverfol-
gungsbehörden unter Beachtung der vorrangigen Schutzinteressen der (po-
tenziell) betroffenen Kinder und Jugendlichen sollen in Übereinstimmung mit 
den Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden beschrieben 
werden. Diese stellen Handlungsempfehlungen für den Umgang mit solchen 
Verdachtsfällen dar. Kommen die Hinweise aus eingeleiteten Verfahren der 
Strafverfolgungsbehörden (MiStra), ist von dringendem Tatverdacht auszuge-
hen. Ein sofortiges Einsetzen eines Schutzkonzeptes ist insbesondere dann 
erforderlich, wenn sich die Ermittlungen gegen einen Beschäftigten der Ein-
richtung richten. 

 
8.  Es ist ein Verfahren zur differenzierten Dokumentation in Bezug auf die jewei-

ligen Stufen des Handlungsplans zu entwickeln. Es gilt dabei zwischen fachli-
cher Abwägung und einer kriterienbezogenen Handlungsverpflichtung auf den 
Ebenen des Trägers, der Betroffenen sowie des Täters bzw. der Täterin zu un-
terscheiden. 

 
 
Langfristige Aufarbeitung und zukunftsgerichtete Veränderung  

Handlungsempfehlungen: Träger sollten Handlungsempfehlungen entwickeln, wie 
sie aufgetretene Fälle sexualisierter Gewalt oder fälschlicherweise eingeleiteter 
Strafverfolgung aufarbeiten, mit potenziellen Traumatisierungen umgehen und lang-
fristige Veränderungen zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und 
der Stärkung des Kinderschutzes einleiten können. Ressourcen für den Aufarbei-
tungsprozess müssen von den Trägern bereitgestellt werden.  

Die Handlungsempfehlungen zur Aufarbeitung von sexuellen Übergriffen, von Fällen 
sexuellen Missbrauchs in Institutionen und zum Anstoß von Veränderungen in Institu-
tionen enthalten Hinweise zu folgenden Aspekten:   

1.  Maßnahmen, wie die Beteiligung aller Betroffenen und Beteiligten (Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Ehemalige etc.) sichergestellt werden kann.  

2.  Eine Empfehlung, fachliche unabhängige Unterstützung bei diesem Aufarbei-
tungsprozess hinzuziehen.  
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3.  Hilfestellungen, wie eine Organisationsanalyse erstellt werden kann, um eine 
Bearbeitung von möglichen Fehlerquellen nicht personenzentriert zu gestalten, 
sondern Fehlerquellen und Mängel vorwiegend in der Struktur der Organisati-
on auszumachen. 

4.  Empfehlungen, wie Personen rehabilitiert werden, die durch eine Vermutung 
fälschlicherweise einem Verdacht ausgesetzt waren und evtl. persönliche 
Kränkungen bzw. einen Ruf- und Imageschaden erfahren mussten. 

5.  Empfehlung, eine Selbstverpflichtung zur nachhaltigen und zukunftsgerichte-
ten Aufarbeitung vorzunehmen. 

 

Weiterführende Empfehlungen 

1. Prävention und Intervention von Peer-Gewalt  

Wir empfehlen, das Problem der sexualisierten Peer-Gewalt in allen Institutio-
nen des Bildungs-, Erziehungs-, Sozial- und Gesundheitssektors sowie des 
Sport- und Freizeitbereiches stärker in den Blick zu nehmen. Auch von For-
schung wurde diese Problematik bislang nicht systematisch bearbeitet. Prä-
ventionskonzepte sind erst im Entwicklungsstadium.  

2. Verhältnis von Kinderschutz und Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmer-
rechten bestimmen  

Wir empfehlen, zukünftig eine Debatte darüber anzustoßen, wie die arbeits-
rechtliche Handlungsfähigkeit der Träger in Fällen von sexueller Gewalt ver-
bessert werden kann, um ihrer Verantwortung gegenüber den Kindern und Ju-
gendlichen besser nachkommen zu können. Aus der Praxis gibt es hierzu vie-
le Problemanzeigen.  

3. Aufarbeitung und Nutzbarmachung von guter Praxis 

Wir empfehlen, gute Praxisbeispiele aus den verschiedenen Arbeitsfeldern 
systematisch mit Hilfe einer breit angelegten Recherche zu erfassen und den 
Katalog von Mindeststandards mit motivierenden Beispielen anzureichern. In 
der Praxis gibt es bereits gut dokumentierte Konzepte, Verfahren und hilfrei-
ches didaktisches Material, das systematisiert und dokumentiert werden sollte. 
Praxisbeispiele sollten Hilfestellungen für die Praxis geben und eine motivie-
rende und aktivierende Wirkung erzeugen. 

 

 


